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Stellungnahme 
 

       22.05.2020 
 

 

zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Landesaufnahmege-
setzes (LAG) – Regierungsanhörung 
– Ihr Schreiben vom 23. April 2020 
 
 
Sehr geehrte Frau Ward, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu o. g. Gesetz-
entwurf zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes (LAG) abzugeben. 
 
Unsere Stellungnahme beinhaltet Anmerkungen zu folgenden Aspekten:  
 
1. Grundsätzliche Vorbemerkung        2 
1.1 Wieder keine Mindest- und Gewaltschutzstandards     2 
1.2 Corona – und weiter keine Standards       2 
1.3 Die Liga Hessen hält an Forderungen zu Standards fest     3 
1.4 Gebühren           4 
 
2. Kommentierung einzelner Paragrafen       4 
2.1 Zu § 1 Aufnahmepflicht         4 
2.2 Zu § 3 Unterbringung          5 
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1. Grundsätzliche Vorbemerkung 
Auch im September 2017 wurde uns ein Gesetzentwurf zu Änderungen am Lan-
desaufnahmegesetz (LAG) mit der Bitte um Stellungnahme vorgelegt, die wir am 
27.10.2017 abgegeben haben. Die damaligen Änderungen gingen auch schon auf 
eine Einigung (vom 24.01.2017) zurück, die Ergebnis von Gesprächen des Hessi-
schen Sozial- und Integrationsministeriums (HMSI) ausschließlich mit den Kommu-
nalen Spitzenverbänden (KSpV) waren.  
Das Muster wiederholt sich auch bei Vorlage des nun vorliegenden Entwurfs eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des LAG. So wie damals scheinen sich auch nun 
wieder die KSpV mit ihren Interessen im Rahmen der Verhandlungen mit dem HMSI 
zur Novellierung des LAG im Januar 2020 auf ganzer Linie durchgesetzt zu haben. 
Das Ergebnis der schriftlichen Einigung vom 21.01.2020: Die Spielräume, die von 
den KSpV für die Gebietskörperschaften erzielt werden konnten, haben sich noch 
einmal deutlich auf Kosten der Geflüchteten vergrößert. 
 
1.1 Wieder keine Mindest- und Gewaltschutzstandards  

Hingegen wurden die seit 1992 und zuletzt in unserer Stellungnahme zum LAG vom 
27.10.2017 angemahnten Regelungsbedarfe im Hinblick auf Mindest- und Gewalt-
schutzstandards sowie die Festlegung eines Personalschlüssels zur sozialen Be-
treuung schon damals nicht berücksichtigt und auch dies setzt sich nun wieder fort.  

Und mehr noch: Jetzt wird die Notwendigkeit von Mindeststandards in der o. g. Ei-
nigung zwischen HMSI, HMdF und KSpV sogar ausdrücklich verneint.  
Diese Ablehnung hat wortgleich Eingang in die Gesetzesbegründung gefunden mit 
einer auffällig knapp gehaltenen Feststellung: „Die Normierung von Mindeststan-
dards betreffend die Unterkunft wurde für nicht notwendig erachtet“. 
 

Die Liga Hessen erwartet, dass im Rahmen der Regierungsanhörung seitens des 
HMSI eine Erläuterung zur zitierten Aussage erfolgt, zumal sowohl die Einigung 
vom Januar 2020 als auch die vorliegende Gesetzesbegründung eine Erklärung 
vermissen lassen.  

 
1.2 Corona – und weiter keine Standards 
Dass zudem inmitten der Corona-Zeit ein Gesetzesentwurf vorgelegt wird, der ex-
plizit die Notwendigkeit von Mindest- und Gewaltschutzstandards verneint, macht 

uns fassungslos. Die aktuelle Situation macht augenfällig deutlich, dass das Virus 
sich gerade in beengten Verhältnissen verbreitet, in denen die staatlicherseits ge-
forderten Abstandsregeln nach den Hessischen Corona-Verordnungen und dem 
Infektionsschutzgesetz nicht im entferntesten eingehalten werden können.  
Das schreit nach dezentralen und entzerrten Wohnverhältnissen! Von menschen-
würdigen Unterbringungsverhältnissen, die das LAG verlangt, sind wir derzeit weit 
entfernt.  
 

Das HMSI übernimmt zwar die Verantwortlichkeit für die finanzielle Unterstützung 
der Gebietskörperschaften im Kontext der Unterbringung und Sozialbetreuung rich-
tigerweise. Aber es wird keine Mitverantwortung übernommen für die menschen-
würdige Ausgestaltung der kommunalen Unterbringung nach konkreten und über-
prüfbaren qualitativen Maßstäben.1  

                                                 
1 Das häufig vorgebrachte Gegenargument der kommunalen Selbstverwaltung sprach auch 
im März 1996 nicht gegen eine Aufnahme der Normierung von Mindeststandards über den 
damaligen § 2a LAG (siehe GVBl. 12.03.1996, S. 105). In der Gesetzesbegründung (Drs. 
14/1164, S. 8) dazu hieß es: „Um eine menschenwürdige Unterbringung sicherzustellen, ist 
eine Normierung von Mindeststandards erforderlich.“ Es folgte der, wenn auch inhaltlich 
nicht ausreichende, so doch anerkennenswerte Versuch der Normierung von Standards 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjX9PPGobTpAhXhAxAIHQkkA7YQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.liga-hessen.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDokumente%2FStellungnahmen%2FAK_2%2F2017-10-27_Stellungnahme_Fluechtlingsunterbringung__Drucks.19.5166.pdf&usg=AOvVaw3qqykglA5kCpjABwJ3yNJZ
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Dies wäre aber insbesondere in Corona-Zeiten nach dem Gebot der Gesundheits-
prävention zum Schutz der Bewohner*innen, darunter Risikogruppen und Kinder mit 
ihren Familien, erforderlich – wie es für alle anderen Zielgruppen auch umgesetzt 
wird, seien es Privatpersonen oder Menschen in anderen Betreuungs- oder statio-
nären Unterbringungseinrichtungen.  
 

Uns scheint, dass die Bedarfe und Anliegen untergebrachter Geflüchteter in keinem 
Corona-Stab auf Landesebene vorkommen. Im Rundschreiben des HMSI vom 
08.04.2020 mit „Hinweise[n] zur Eindämmung und zum Umgang mit SARS-CoV-2 in 
Gemeinschaftsunterkünften nach dem Landesaufnahmegesetz […]“2 heißt es zwar:  
„Das höchste Ziel der Landesregierung ist es, die Ausbreitung des SARS-Cov-2 zu 
verlangsamen und sicherzustellen, dass besonders gesundheitsgefährdete Perso-
nen (Ältere, Vorerkrankte) geschützt werden. Die wirksamste Maßnahme, um dies 
zu erreichen ist, persönliche Kontakte zu reduzieren.“ 
 

Wo also bleibt ein landesweites Schutzkonzept für besonders schutzbedürftige 
Gruppen in Gemeinschaftsunterkünften, aber auch für andere Bewohner*innen? 
Wie sollen Menschen Abstand halten, wenn sie sich zu viert oder sogar zu mehr 
Personen ein Zimmer und mit vielen anderen die sanitären Anlagen und Kochgele-
genheiten teilen müssen? 
 

Für Geflüchtete scheinen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 
Abs. 2 GG und die Schutzvorschriften des Infektionsschutzgesetzes selbst in 
Corona-Zeiten keine vergleichbare Schutzgarantie entfalten zu können wie für den 
Großteil der Bevölkerung.3  
 

Die Liga Hessen sieht das Land Hessen in der Pflicht, die corona-bedingten 

staatlichen Schutzmaßahmen inkl. Abstandsgebote, die auf Landesebene seit Mitte 
März für zahlreiche andere Bereiche und Lebenslagen beschlossen wurden, auch 
für Bewohner*innen von Unterkünften endlich zur vollen Umsetzung zu bringen.  

 
 

1.3 Die Liga Hessen hält an Forderungen zu Standards fest 
Grundsätzlich bleibt es uns völlig unverständlich, dass die Landesregierung sehr 
viel Geld zur Unterbringung von Geflüchteten an die Gebietskörperschaften weiter-
gibt, ohne Unterbringungs- und Betreuungsbedingungen festzuschreiben und kein 
Interesse an einem Nachweis über die Verwendung der Mittel zu haben scheint – 
ob mit oder ohne Corona.4  
 

                                                                                                                                          
über die „Verordnung über die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge in Gemeinschafts-
unterkünften“ vom 05.11.1996 (siehe GVBl. vom 15.11.1996, S. 473). Diese Verordnung 
wurde im März 2000 unter neuer Landesregierung wieder aufgehoben.  
2 an die Regierungspräsidien, die Städte Frankfurt und Wiesbaden sowie an die KSpV 
3 Selbst für öffentliche „Zusammenkünfte“ oder „Veranstaltungen im privaten Raum“ gelten 
nach der hessischen Verordnungslage strengere Schutzvorgaben als für Unterkünfte.  
Öffentlich dürfen sich Menschen i. d. R. derzeit nur zu weniger als 100 Personen und unter 
Einhaltung der Abstandsregelungen zusammenfinden. Private Veranstaltungen sind „nur in 
einem engen privaten Kreis“ gestattet; eine ganze Unterkunft als „engen privaten Kreis“ zu 
bewerten, erachten wir als abwegig. Die dortige Lage gleicht vielmehr der einer öffentlichen 
Zusammenkunft. Wenn aber selbst für solche höhere staatliche Schutzanforderungen ein-
gezogen werden als für die in Unterkünften lebenden Menschen, die dort oft zu mehr als 
100 Personen in begrenzten Raum Tag und Nacht zusammenleben müssen, belegt dies 
unserer Auffassung nach den dringenden Handlungsbedarf des Landes Hessen.  
Einer so offenkundigen strukturellen Ungleichbehandlung und Gesundheitsdiskriminierung 
muss endlich begegnet werden. 
4 Von jedem frei-gemeinnützigen Träger in einer Landesförderung wird genau dies zu Recht 
im Rahmen der Verwendungsnachweisführung mit Sachbericht eingefordert.  
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Auch der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge sieht in seinen am 
30.04.2020 verabschiedeten Empfehlungen zum Thema „Kinder, Jugendliche und 
ihre Familien in Unterkünften für geflüchtete Menschen“ ganz klar eine Landesver-
antwortung bei der Umsetzung von Standards:  
„Die Umsetzung der in dieser Empfehlung genannten Standards für die Unterbrin-
gung geflüchteter Menschen und insbesondere geflüchteter Familien darf nicht von  
den Ressourcen einzelner Behörden oder Betreiberorganisationen abhängen.  
Die Verankerung von Unterbringungsstandards in Landesrecht, möglichst in Form 
von durch Landesparlamente demokratisch legitimierten Gesetzen und detaillierten, 
verbindlichen Verordnungen für die flächendeckende Umsetzung von Qualitäts-
standards und die Finanzierung durch die Länder ist daher nach Ansicht des Deut-
schen Vereins unabdingbar.“ 
 

Die Liga Hessen fordert weiterhin landesweit verbindliche Mindest- und Gewalt-
schutzstandards inkl. angemessener Personalschlüssel für alle Flüchtlingsunter-
künfte in Hessen. Diese sollten unter Beteiligung der Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege mit dem HMSI und den KSpV erarbeitet werden.  

 
1.4 Gebühren 
Auch unsere früheren Hinweise zur Ausgestaltung und Deckelung von Gebühren für 
die Unterbringung in Unterkünften aus 2017 und 2019 werden vorliegend wieder 
nicht aufgegriffen.5 Im Gegenteil: Der Spielraum der KSpV in der Ausgestaltung von 
Gebührensatzungen wird erweitert (hierzu mehr unter § 3 und § 5a). 
 
 

2. Kommentierung einzelner Paragrafen 
 

2.1 Zu § 1 Aufnahmepflicht 
Das LAG ist die Rechtsgrundlage zur Sicherstellung der Unterbringung Asylsu-
chender und von Personen mit humanitärem Aufenthaltsrecht durch die Landkreise 
und Gemeinden, zu deren Aufnahme das Land Hessen verpflichtet ist.6 Entspre-
chend sind in § 1 die Personengruppen zu nennen, die asylsuchend oder ausreise-
pflichtig sind oder über ein humanitäres Aufenthaltsrecht verfügen UND verpflichtet 
sind, in Hessen ihren Wohnsitz zu nehmen.  
 

Insofern war die Ergänzung des § 1 LAG um Personen mit Flüchtlingsanerkennung 
und subsidiärem Schutz (Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 AufenthG) im Jahr 
2016 konsequent. Unverständlich blieb schon damals, warum zwar diese Perso-
nengruppe, nicht aber Asylberechtigte (mit AE nach § 25 Abs. 1 AufenthG) und 
Personen mit nationalem Abschiebungsverbot (mit AE nach § 25 Abs. 3 AufenthG) 
aufgenommen wurden.  
 

Die Begründung im Gesetzentwurf, Personen mit einer AE nach § 25 Abs. 2 nun 
wieder aus § 1 zu streichen, da auf sie das AsylG nicht anwendbar sei und sie 
demnach nicht nach diesem zugewiesen werden dürften, überzeugt nicht:  
Zum einen werden Personen, denen während ihres Aufenthalts in der Aufnahme-
einrichtung Schutz nach §§ 2,3 oder 4 AsylG oder ein Abschiebungsverbot nach 
§ 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG zuerkannt wurde (und denen folglich eine AE nach 
§ 25 Abs. 1, 2 oder 3 zu erteilen ist) mittlerweile vollständig in § 50 Abs. 1 AsylG ge-
nannt.  

                                                 
5 siehe sowohl die o. g. Liga-Stellungnahme vom 27.10.2017 als auch die Stellungnahme im 
Rahmen der Evaluierung ablaufender Gesetze zum Landesaufnahmegesetz v. 27.02.2019 
6 siehe Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die Aufnahme ausländischer 
Flüchtlinge vom 08.08.1980, Drs. 9/3350, Seite 1, Satz 1 

mailto:info@liga-hessen.de
http://www.liga-hessen.de/
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2020/dv-21-19_empfehlung-kinder-jugendliche-fluechtlingsunterkuenften.pdf
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2020/dv-21-19_empfehlung-kinder-jugendliche-fluechtlingsunterkuenften.pdf
https://www.liga-hessen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1590237086&hash=81a8f856fd7356f52d109abd6489ab641ffd8ee4&file=/uploads/media/Liga-Stellungnahme_Landesaufnahmegesetz_.pdf
https://www.liga-hessen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1590237086&hash=81a8f856fd7356f52d109abd6489ab641ffd8ee4&file=/uploads/media/Liga-Stellungnahme_Landesaufnahmegesetz_.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/09/0/03350.pdf
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Daraus folgt, dass auch sie nach § 50 Abs. 4 AsylG explizit nach Landesrecht zu-
zuweisen sind. Dass diese Zuweisung letztlich gemäß § 12a AufenthG ergeht und 
umgesetzt wird, ist Folge der Verschränkung von asyl- und aufenthaltsrechtlichen 
Regelungen, führt aber nicht dazu, dass die zuzuweisenden Personen ohne 
Rechtsgrundlage im AsylG zugewiesen werden und aus dem Regelungsbereich des 
LAG herausfallen.  
 

Auch verweist Ziffer 2.1.1 des Erlasses des HMdIS vom 24.08.2017 zur Wohn-
sitzauflage nach § 12a AufenthG ausdrücklich auf die in § 2 Abs. 1 LAG geregelte 
Aufnahmequote. 
Zum anderen ergibt sich die Aufnahmepflicht der hessischen Gebietskörperschaften 
auch ohnehin keineswegs nur aus § 50 AsylG – dieser Vorschrift unterfallen ledig-
lich Personen, die zuvor zum Wohnen in einer Aufnahmeeinrichtung verpflichtet 
waren, was schon jetzt nicht auf den gesamten in § 1 LAG genannten Personen-
kreis zutrifft. 
 

Wir schlagen folglich vor, § 1 Abs. 1 Nr. 9 nicht zu streichen, sondern ergän-
zend wie folgt zu fassen:  
„Personen, denen nach § 25 Abs. 1, 2 oder 3 des Aufenthaltsgesetzes eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen ist und die einer Wohnsitzverpflichtung nach dem Auf-
enthG unterliegen.“  

 
 
2.2 Zu § 3 Unterbringung 
In der Gesetzesbegründung heißt es: „Die Normierung von Mindeststandards be-
treffend die Unterkunft wurde für nicht notwendig erachtet“.  
 

Hierzu verweisen wir auf unsere grundsätzlichen Vorbemerkungen am Anfang so-
wie auf die o. g. Stellungnahme der Liga Hessen zum LAG vom 27.10.2017 (S. 3f.). 
An den dort ausführlich begründeten Forderungen halten wir unverändert auch heu-
te noch fest – mehr denn je angesichts der Corona-Situation:  
 

„Die aktuelle Unterbringungsverpflichtung nach den Kriterien der Menschenwürde 
und gesundheitlichen Maßstäben ist in ihrer derzeitigen Formulierung nicht ausrei-
chend. Innerhalb des LAG bedarf es einer Konkretisierung qualitativer Unterbrin-
gungsstandards in Form von Mindest- und Gewaltschutzstandards, sowohl hinsicht-
lich der personellen, sächlichen und räumlichen Ausstattung wie auch in Bezug auf 
professionelle sozialpädagogische Standards der fachlichen Betreuungs-, Bera-
tungs- und Integrationsarbeit.  
Derartige Standards gelten für Einrichtungen und Soziale Dienste aller anderen 
Felder der sozialen Arbeit und sind für eine adäquate Unterstützung und Förderung 
der Integration geflüchteter Menschen nach hessenweit vergleichbaren Bedingun-
gen unerlässlich. […] Andere Bundesländer, wie z. B. Brandenburg, Sachsen, Bre-
men, Hamburg und Nordrhein-Westfalen, haben die Notwendigkeit entsprechender 
Standards und Gewaltschutzkonzepte bereits erkannt und diese eingeführt. Auch 
einzelne hessische Gebietskörperschaften, wie z. B. die Städte Frankfurt und 
Darmstadt, haben aufgrund einer mangelnden Landesregelung selbst verbindliche 
Mindestanforderungen für Gemeinschaftsunterkünfte formuliert. […]  
[D]ie Liga der Freien Wohlfahrtspflege [hat] in der Vergangenheit […] Vorschläge 
und Forderungen gegenüber der Hessischen Landesregierung bzw. dem Hessi-
schen Sozialministerium in ihren „Mindeststandards für die Unterbringung von Asyl-
suchenden und Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften“ bereits übermittelt […]7. 

                                                 
7 siehe Mindeststandards für die Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen in Ge-
meinschaftsunterkünften, Stand Dezember 2014 
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https://fluechtlingsrat-hessen.de/files/Dokumente%20hfr/Informationsmaterialien/Erlasse%20und%20Dienstanweisungen/Erlasse/HMdIS/2017-08-24_Wohnsitzauflage%20Hessen.pdf
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Aus Sicht der Liga Hessen sind qualitative Mindeststandards, die die Maßstäbe der 
Menschenwürde und des (Gewalt-)Schutzes insbesondere von vulnerablen Grup-
pen gewährleisten, unerlässlich. […].  
Die Gewährleistung ihrer Finanzierung durch das Land Hessen sollte in Verhand-
lungen mit der Liga Hessen und anderen Partnern bei der kommunalen Unterbrin-
gung von Geflüchteten z. B. in Form von Rahmenvereinbarungen miteinander be-
stimmt und rechtsverbindlich vereinbart werden.“ 

 
 
2.3 Zu § 4 Gebühren für die Unterbringung 
Dass für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Gebühren erhoben wer-
den, erachtet die Liga Hessen grundsätzlich für legitim und nachvollziehbar.  
 

Kritisch sind allerdings die künftig unter „§ 5a Satzungsermächtigung“ geplanten 
Regelungen zu den Ausgestaltungs- und Erhebungsspielräumen der Gebietskör-
perschaften aufgrund eigener Satzungen, wozu wir weiter unten Stellung nehmen 
(siehe unter § 5a, S. 10f.).  
 

Die in § 4 Abs. 2 unverändert verbleibende Regelung zur sog. Rechtsverordnung – 
gemeint ist die hessische Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung 
vom 21.12.2009 (VertUGebVO), welche derzeit ebenfalls evaluiert wird – ist in der 
Anwendungspraxis aufgrund der Konkurrenzregelung zur Satzungsermächtigung 
seit 2017 zu unserem Bedauern der Bedeutungslosigkeit anheimgefallen. Hier sind 
Unterbringungsgebühren für Flüchtlinge gestaffelt – je nach Anzahl der Personen in 
einem Haushalt – und unserer Auffassung nach vertretbar und angemessen fest-
gelegt.  
 

Obwohl auch Staatsminister Klose in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP 
am 29.05.2019 (Drs. 20/532) zu „Nutzungsgebühren für Flüchtlinge in Gemein-
schaftsunterkünften“ ausdrücklich darauf hinweist, dass „Landkreise/Kreisfreie Städ-
te […] Gebühren für die Unterbringung von Personen in einer Unterkunft entweder 
nach der Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung oder nach eigener 
Satzung geltend machen“ können, ist uns keine einzige Gebietskörperschaft be-
kannt, die die Gebührenregelung nach der VertUGebVO umsetzt.  
 

Wir sind der Auffassung, dass die VertUGebVO einen wesentlich höheren Stellen-
wert bei der Gebührenerhebung erhalten sollte. Dies haben wir auch bereits in un-
serer Stellungnahme im Rahmen der Evaluierung ablaufender Gesetze zum Lan-
desaufnahmegesetz vom 27.02.2019 (S. 2, 4) ausgeführt: 
„Für Personen, die mittlerweile in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, als sog. 
Selbstzahler*innen gelten und deren Einkommen sich nach Abzug der Gebühren 
noch knapp oberhalb des SGB II-Regelsatzes bewegt, führt die Zahlung der Gebüh-
ren zu einer erheblichen und in Anbetracht der teils schlechten Unterbringungsbe-
dingungen unverhältnismäßigen Belastung. […] Geflüchtete, die keine Sozialleis-
tungen beziehen, sollten unabhängig von der Höhe ihres Einkommens, dem Stand 
ihres Asylverfahrens und ihres Aufenthaltsstatus maximal die nach […] der Vertei-
lungs- und Unterbringungsgebührenverordnung geltenden Pauschalen zahlen müs-
sen.“ 
 

Die Liga fordert die Umsetzung einer landesweiten Deckelung der Gebühren für 
Selbstzahler*innen in Anwendung der VertUGebVO über eine Ergänzung in § 5a 
zur Satzungsermächtigung (Härtefallregelung) (siehe auch unten zu § 5a, S. 11). 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@liga-hessen.de
http://www.liga-hessen.de/
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/00532.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/00532.pdf
https://www.liga-hessen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1590237086&hash=81a8f856fd7356f52d109abd6489ab641ffd8ee4&file=/uploads/media/Liga-Stellungnahme_Landesaufnahmegesetz_.pdf
https://www.liga-hessen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1590237086&hash=81a8f856fd7356f52d109abd6489ab641ffd8ee4&file=/uploads/media/Liga-Stellungnahme_Landesaufnahmegesetz_.pdf
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2.4 Zu § 5 Beendigung des Nutzungsverhältnisses  
Der wesentlich neu gefasste Paragraf erweitert die Spielräume der Gebietskörper-
schaften erheblich und räumt ihnen eine nahezu schrankenlose Flexibilität zu Las-
ten der Geflüchteten ein. Insbesondere an dieser Stelle wird sehr deutlich, dass sich 
das bereits vorher bestehende Ungleichgewicht zwischen den Gestaltungs- und 
Eingriffsrechten der Gebietskörperschaften einerseits und den ohnehin bereits äu-
ßerst schwachen Schutz- und Abwehrrechten der Bewohner*innen andererseits nun 
noch einmal massiv verschärft. Von einer eigenständigen Rechtsposition der Be-
wohner*innen kann kaum noch die Rede sein. Sie erscheinen vielmehr nur noch als 
Pflicht(erfüllungs)inhaber*innen. Dies leitet sich aus den folgend ausgeführten As-
pekten ab.  
 
In Abs. 1 weiterhin enthalten bleibt die Möglichkeit, gegenüber Bewohner*innen das 
Nutzungsverhältnis „aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist“ zu beenden. 
Kritisch sind vor allem folgende Punkte:  

 Das Festhalten an einer „fristlosen“ Beendigung;  
dies ist insbesondere aufgrund der Berührung von Grundrechten (v. a. der Men-
schenwürde und körperlichen Unversehrtheit) und der sich daraus ergebenden 
Schutzansprüche gegen staatliche Eingriffe nicht vertretbar (siehe dazu S. 8f.). 
Die Unbestimmtheit der „wichtigen Gründe“ ist ebenfalls ungeeignet, um solch 

gravierende Eingriffe rechtfertigen zu können.  

 Die (neue) Ausdehnung dieser Auflösungsregelung auf alle Bewohner*innen 

(statt wie bislang mit eingegrenzter Anwendung nur auf Personen, die nicht oder 
nicht mehr zur Wohnsitznahme in einer Gemeinschaftsunterkunft verpflichtet 
sind);  

 Die gleichzeitig nicht abschließende Benennung dessen, was als „wichtiger 
Grund“ gelten kann; „insbesondere“ – also nicht ausschließlich – ein schwerwie-

gender oder wiederholter Verstoß gegen § 3 Abs. 4 (Hausordnung), die 
Nichtentrichtung der Nutzungsgebühr oder die Weigerung einer internen oder 
externen Verlegung werden exemplarisch aufgezählt. Daraus folgt, dass die 
Gebietskörperschaft weitere „wichtige Gründe“ vorbringen kann. 

 Der Verzicht im Wortlaut auf die „Erforderlichkeit“ bei einer internen oder exter-

nen Verlegungsabsicht;  
der Erläuterung in der Gesetzesbegründung, das ohnehin verankerte Verhält-
nismäßigkeitsprinzip werde nicht beeinträchtigt, kann zwar gefolgt werden.  
Doch wird dadurch ohne Not der Eindruck des zunehmend in Schieflage gera-
tenden (Miss-)Verhältnisses zwischen Eingriffsrechten der Gebietskörperschaf-
ten einerseits und Rechten der Bewohner*innen andererseits – wenn auch nur 
„kosmetisch“ – verstärkt.  

 
In Abs. 2 wird der schon bislang bestehende Auflösungsgrund der wiederholten 
Ablehnung einer zumutbaren Wohnung ohne Vorbringung eines ausreichenden 
Grundes genannt. Wir gehen davon aus, dass Geflüchtete selbstverständlich ein 
hohes Eigeninteresse daran haben, in eine eigene Wohnung ziehen zu können. 
Sofern sie eine solche ablehnen, stellt sich die Frage, was als „wichtiger Grund“ 
akzeptiert wird. Ein gesundheitsgefährdender Zustand angebotenen Wohnraums 
(z. B. marode Bausubstanz, Schimmel etc.) oder wesentlich längere Wege zur Aus-
bildungs- oder Arbeitsstätte v. a. aufgrund schlechterer müssten unseres Erachtens 
bspw. als in diesem Sinn „wichtige Gründe“ anerkannt werden.  

mailto:info@liga-hessen.de
http://www.liga-hessen.de/
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Die Liga Hessen erachtet in diesem Zusammenhang die Einrichtung und Fi-
nanzierung unabhängiger Beschwerdestellen für unbedingt geboten.  
Eine solche wäre unserer Meinung nach die beste Anlaufstelle, um die Bewoh-
ner*innen bei Entscheidungen, die sie betreffen und unmittelbaren Einfluss auf sie 
haben, bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und Rechte zu unterstützen, v. a. im 
Kontext geplanter Umverteilungs- und Beendigungsentscheidungen nach § 5. 

 
In Abs. 3 dürfte gemäß unserer Argumentation für eine Erweiterung des Personen-
kreises verpflichtend unterzubringender Personen in § 1 kein Ende des Nutzungs-
verhältnisses allein aufgrund der Zuerkennung eines Aufenthaltsrechts erfolgen. 
Dies dürfte erst bei Wegfall oder Aufhebung einer Wohnsitzauflage eintreten.  
 

Dass Abs. 3 nicht verbindlich regelt, dass (unfreiwillige) Obdachlosigkeit zwingend 
zu vermeiden ist, erachten wir als weiteres Defizit.  
Zwar wird in Abs. 3 und in der Gesetzesbegründung das Zusammenwirken von 
Landreisen und kreisangehörigen Gemeinden zur Findung einer „geeigneten Lö-
sung“ als Pflicht formuliert. Aber diese Fokussierung auf das unbestimmte Kriterium 
der „Eignung“ lässt letztlich zu viel Spielraum dafür offen, dass „die Lösung“ in einer 
Obdachlosen(not)unterbringung gesehen wird. Um dem vorzubeugen, müsste klar-
gestellt werden, dass in aller Regel die Unterbringung in der gleichen Unterkunft 
ermöglicht werden muss. Auch hier dürfte der Betroffene nicht nur zum Objekt eines 
Entscheidungsgegenstands herabgestuft werden, ohne selbst Einfluss auf den Ent-
scheidungsprozess nehmen zu dürfen – mind. mittels einer Anhörung. 
 

Da die Beendigung eines Nutzungsverhältnisses geeignet sein kann, in elementare 
Grundrechte einzugreifen, bedarf es unserer Auffassung nach zwingend einer in 
jedem Fall belastbaren Absicherung. Nach Auffassung des VG Berlin8 sind bei un-
freiwilliger Obdachlosigkeit aufgrund eines Verweises aus einer Flüchtlingsunter-
kunft die Grundrechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Menschenwürde 
berührt. Außerdem wäre im Falle einer Verlegung in eine andere Unterkunft ggf. 
auch das Grundrecht auf Schutz von Ehe und Familie berührt – sofern die Familie 
nicht als Ganze verlegt wird und es sich nicht um einen Gewaltschutzfall handelt – 
sowie das Grundrecht auf Allgemeine Handlungsfreiheit.  
 

Die Liga Hessen fordert, dass für die Fälle, in denen eine weitere Unterbringung in 

der gleichen Unterkunft nicht möglich ist, eine Vorschrift ergänzt wird, nach der jede 
betroffene Person Anspruch auf eine nahtlose Anschlussunterbringung hat – sei es 
nach LAG, sei es nach HSOG.  

 
In Abs. 4 wird versäumt zu benennen, dass die Bewohner*innen: 

 über das Erlöschen des Nutzungsverhältnisses nach zweiwöchiger Abwesenheit 
ohne Abmeldung in jedem Fall vorab aufzuklären sind und zwar in einer ihnen 
verständlichen Sprache und  

 zudem darüber aufgeklärt werden müssen, bei welcher Stelle/Person/Institution 
sie sich binnen welcher Frist und in welcher Form abmelden müssen, wenn sie 
sich vorübergehend außerhalb der Einrichtung aufhalten wollen.  

 

Die unklare Aufklärungs- und Informationslage hat in der Vergangenheit immer wie-
der dazu geführt, dass Bewohner*innen, die Verwandte oder Freunde besucht ha-
ben, nach Rückkehr ohne Unterkunft dastanden, ihr persönlicher Besitz nicht mehr 
auffindbar war und die Leistungen nach dem AsylbLG eingestellt waren.  

                                                 
8 vgl. VG Berlin 01.03.2017 - Az. 23 L 144.17, Rn. 6  

mailto:info@liga-hessen.de
http://www.liga-hessen.de/
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE170025054&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
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Manche hatten auch die/den örtlich zuständigen Sozialarbeiter*in informiert; im 
Nachhinein stellte sich dann aber heraus, dass es sich eben nicht die um die „rich-
tige Stelle“ handelte.  
Hier muss für alle Beteiligten Klarheit über die Vorschrift und die einzuhaltenden 
Wege geschaffen werden. Die Betreiber sind in jedem Fall zu verpflichten, auch im 
Falle des Erlöschens des Nutzungsverhältnisses die persönliche Habe für einen 
angemessenen Zeitraum sicher zu verwahren. 
 

Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass die Übermittlung personenbezogener Daten 

über den Aufenthalt bzw. das Verlassen der Unterkunft durch private (frei-gemein-
nützige oder andere nicht-staatliche) Betreiber an staatliche Stellen datenschutz-
rechtlich nicht zulässig sein dürfte.9  
 

Die Liga Hessen lehnt die Beendigungsregelungen des § 5 in der vorliegen-
den Fassung ab.  
Ergänzt werden müssen unserer Meinung nach unmittelbar wirksame Abwehr- und 
Schutzmechanismen für Bewohner*innen sowie Verfahrensgarantien, um ein 
Gleichgewicht zwischen Pflichten und Rechten herzustellen. Andernfalls führen die 
aufgeführten Punkte, insbesondere in ihrer Kumulation, zu zahlreichen enormen 
Risiken für Bewohner*innen, die künftig der Unterkunft verwiesen werden können, 
sobald sie in irgendeiner Weise in Misskredit geraten.  
 

Angesichts der drohenden Grundrechtseinschränkungen müssen die Hürden für 
jede Beendigung entsprechend hoch sein. Und entsprechend klar müssen die dann 
entstehenden Verpflichtungen der Gebietskörperschaften definiert sein, um auch 
kurzfristige Obdachlosigkeit zu vermeiden.  
 

Wir gehen davon aus, dass das HMSI vor diesem Hintergrund unsere Auffassung 
teilt, dass für alle Entscheidungen, die die Beendigung des Nutzungsverhältnisses 
oder die Verlegung in eine andere Unterkunft betreffen, selbstverständlich folgende 
Rechts- und Verfahrensgarantien Anwendung finden:  

 das Recht auf Anhörung nach § 28 VwVfG,  

 das Recht auf hinreichende Bestimmtheit des Verwaltungsakts inkl. Schriftform 
und Rechtsbehelfsbelehrung nach § 37 VwVfG sowie  

 das Recht auf eine Begründung nach § 39 VwVfG. 
 

Sofern das HMSI hier eine andere Rechtsauffassung vertritt, gehen wir davon aus, 
dass diese im Rahmen der Regierungsanhörung erläutert wird.  
 

Die Liga Hessen fordert, dass diese Verfahrensgarantien im Kontext jeder Been-

digung eines Nutzungsverhältnisses gewährleistet sind.  
Eine umfängliche und verständliche Aufklärung über die Bewohner*innenpflichten 
und die drohenden Folgen bei Verstoß muss bei jedem Einzug und jeder Verlegung 
in eine andere Unterkunft nachweislich erfolgen.  
Beides ist umso wichtiger, weil zahlreiche Auflösungsentscheidungen fristlos erge-
hen dürfen und das Nutzungsverhältnis auch erlöschen kann. 

 
 
 

                                                 
9 vgl. Antidiskriminierungsberatung Brandenburg (Hg.): Grundrechte für Geflüchtete in Ge-
meinschaftsunterkünften, S. 24  

mailto:info@liga-hessen.de
http://www.liga-hessen.de/
https://www.antidiskriminierungsberatung-brandenburg.de/wp-content/uploads/2019/03/Grundrechtsverletzung_Heime_Online.pdf
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2.5 Zu § 5a Satzungsermächtigung 
Es ist unstrittig, dass auch Geflüchtete, die ihren Lebensunterhalt vollständig selbst 
bestreiten, für die Unterbringung zahlen. Wir können auch nachvollziehen, dass die 
geltend gemachten Unterbringungskosten regional unterschiedlich sind. Schließlich 
sind die Mieten in Frankfurt auch andere als z. B. in Waldeck-Frankenberg. 
 

Wir begrüßen daher, dass eine verpflichtende Regelung zur Gebührenermäßigung 
(Härtefallregelung) in § 5a Abs. 2 Nr. 1 aufgenommen wurde, sodass eine solche 
künftig in jeder Satzung enthalten sein muss.  
 

Der Spielraum, der den Gebietskörperschaften bei der Ausgestaltung der Satzun-
gen eingeräumt wird, ist allerdings beachtlich: Sie definieren die Ausgestaltung des 
Nutzungsverhältnisses, legen zusätzlich zu § 5 Kriterien für die Beendigung fest und 
bestimmen, wem die Gebühr unter welchen Voraussetzungen ermäßigt wird.  
 

Kritisch sehen wir hinsichtlich der Gebühren folgende Punkte: 

 Es fehlen einheitliche Leitlinien, an denen sich alle regionalen Gebührensatzun-
gen orientieren müssen. 

 Die Höhe der Gebühren, die in den einzelnen Landkreisen anfallen, berücksich-
tigen derzeit nicht die sehr unterschiedlichen Wohnverhältnisse und Ausstat-
tungsmerkmale, auch innerhalb derselben Gebietskörperschaft. 

 Die geforderten Gebühren liegen oft weit über dem ortsüblichen Mietspiegel, 
obwohl die Wohnverhältnisse nicht annähernd dem Standard einer eigenen 
Wohnung entsprechen. Ehrenamtsinitiativen im Landkreis Darmstadt-Dieburg 
berichten z. B., dass ein Geflüchteter, der sich mit einer zweiten Person ein 
Zimmer von 18 qm teilen muss und mit etlichen anderen die sanitären Anlagen 
und Kochmöglichkeiten, zur Zahlung von 410 € aufgefordert wurde.  

 Die Gebührenunterschiede zwischen Gemeinschaftsunterkünften, Übergangs-
wohnheimen und Obdachlosenunterbringung sind gravierend, obwohl sich der 
Standard oft ähnelt. So werden z. B. Selbstzahlende in einer Darmstädter Ge-
meinschaftsunterkunft zu einer Gebühr von 356,55 € aufgefordert, während ge-
mäß Obdachlosenunterkunftssatzung der Stadt Darmstadt Menschen in einer 
Obdachlosenunterkunft zur Zahlung von 272,47 € verpflichtet sind. Sollte es dort 
auch ein Übergangswohnheim für Aussiedler*innen geben, dann müssten diese 
gemäß VertUGebVO in den ersten 9 Monaten lediglich 111 € zahlen und erst ab 
dem 18. Monat 194 €. In allen genannten Unterkunftsarten gibt es Hausmeister, 
Sozialarbeit und vergleichbare Umlagekosten. Umso weniger ist die unter-
schiedliche Höhe der verlangten Gebühren nachvollziehbar.10 

 Gleichzeitig wird als Bemessungsgrundlage für den Selbstbehalt von Einkom-
men bei der Gebührenberechnung bei alleinstehenden Bewohner*innen in Ar-
beit seit 01.09.201911 nur noch ein monatlicher Bedarf zur Existenzsicherung in 
Höhe der geringeren Regelbedarfsstufe 2 (statt Regelbedarfsstufe 1) gegen-
übergestellt. Bereits vor der Corona-Pandemie haben zahlreiche Gerichte er-
hebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Zuordnung Alleinstehender 
in Unterkünften in die Regelbedarfsstufe 2 geäußert, mit der eine 10%ige Leis-
tungsreduktion (bis zu 42 € weniger pro Monat) einhergehen 12  

                                                 
10 siehe die Liga-Stellungnahme zur Evaluation der VertUGebVO vom 22.05.2020 (Anlage).  
11 mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 
12 So z. B. jüngst das LSG Sachsen vom 23.03.2020 - L 8 AY 4/20 B ER oder das SG 
Frankfurt vom 14.01.2020, S 30 AY 26/19 ER, das im Eilverfahren feststellte, dass, „gewich-
tige Gründe [dafür sprechen], dass die zum 1. September 2019 in Kraft getretene Vorschrift 
des § 2 Abs. 1 S. 4 Nr. 1 AsylbLG nicht verfassungskonform ist bzw. einer verfassungs-
rechtlichen Überprüfung nicht standhalten wird“.  

mailto:info@liga-hessen.de
http://www.liga-hessen.de/
https://www.rav.de/fileadmin/user_upload/rav/pressemitteilungen/LSG_Sachsen_Beschluss__C_L_8AY_4_20_B_ER.pdf
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=210193&s0=&s1=&s2=&words=&sensitive
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=210193&s0=&s1=&s2=&words=&sensitive
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Spätestens aufgrund des seit 23.03.2020 bestehenden Kontaktverbots dürfte 
ein gemeinsames Wirtschaften – ob für Personen im AsylbLG-Leistungsbezug 
oder in Arbeit – auch corona-bedingt nicht mehr angenommen bzw. als zumut-
bar erachtet werden.13  

 Eine eigene Wohnung zu finden, ist gerade im Rhein-Main-Gebiet und anderen 
Ballungsgebieten mit vielen Hürden verbunden: Wohnraum ist knapp, die Kon-
kurrenz um bezahlbare Wohnung hoch, Vorbehalte von Vermietern gegenüber 
Flüchtlingen erschweren das Finden einer eigenen Wohnung zusätzlich.  
Der Druck, über hohe Gebühren den Auszug zu beschleunigen, wird nicht er-
folgreich sein. Hier sollte besser überlegt werden, in Konzepte zu investieren, 
die allen, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind, Zugänge zum Woh-
nungsmarkt erleichtern (z.B. Initiierung und Finanzierung von Wohnraumhilfen, 
Förderung von sozialen Projekten zur Unterstützung bei Wohnraumakquise und 
-vermittlung. 

 
Die Liga Hessen schlägt daher die Vorgabe verbindlicher Leitlinien für die 
Gebührenerhebungen durch das HMSI vor.  
Diese sollten mind. folgende Gesichtspunkte berücksichtigen: 

 Es müssten Eckpunkte für die Voraussetzungen der Gewährung von Gebühren-
ermäßigungen nach § 5a Abs. 2 Nr. 1 vorgegeben werden. 

 Die Höhe der Gebühren für Selbstzahler*innen, die aufgrund von Beschäftigung 
nicht mehr im Leistungsbezug stehen, müsste gedeckelt werden. Ihre Situation 
müsste in jeder Satzung als ein verbindlicher Härtefall vorgesehen werden.  
Die Maximalgebühr sollte auf der Höhe der Gebühren des § 5 VertUGebVO 
festgeschrieben werden.14 

 Das HMSI sollte alle Satzungen kennen15, um diese insbesondere auch nach 
Verhältnismäßigkeitskriterien prüfen zu können.  

                                                 
13 So auch der vom SG Kassel vorgeschlagene Vergleich am 02.04.2020 zum Verfahren mit 
Az. S 12 AY 9/20 ER: „Gleichwohl könnte die derzeitige allgemeine gesellschaftliche Lage 
im Hinblick auf die Corona Pandemie unter weiterer Berücksichtigung der auch aus Sicht 
des Unterzeichners bestehenden verfassungsrechtlichen Problematik hier zumindest vo-
rübergehend im Rahmen einer Abwägungsentscheidung eine höhere Leistungsgewährung 
rechtfertigen, nachdem selbst mit den Ausführungen des Antragsgegners und des Einrich-
tungsträgers […] nicht nur das derzeit bestehende Kontaktverbot jedenfalls im Ergebnis z. B. 
ein gemeinschaftliches Wirtschaften nicht mehr zulassen dürften, es sei denn, es würde 
tatsächlich so gelebt und vom Einrichtungsträger als solches auch nicht unterbunden.“ 
14 Da für untergebrachte Personen im Sozialleistungsbezug mit Ausstellung des Gebühren-
bescheids die jeweils zuständigen Sozialleistungsträger die Unterbringungskosten als Kos-
ten der Unterkunft übernehmen, muss hier unseres Erachtens kein Härtefall angenommen 
werden. Aus Sicht der Liga Hessen wäre eine reguläre Gebührenerhebung in diesen Fällen 
nicht zu beanstanden, da die kommunalen Haushalte dadurch eine Entlastung erfahren. 
15 Dies scheint gemäß der o. g. Antwort auf die Kleine Anfrage der FDP (Drs. 20/532) derzeit 
nicht der Fall zu sein. 
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Sofern das HMSI unserer Forderung nach einer landesweiten Härtefallrege-
lung (Deckelung der Gebühren) für Selbstzahler*innen nicht nachkommt und 
die Gebietskörperschaften auch für diese Personengruppen höhere Gebühren kal-
kulieren und fordern dürfen, muss unserer Auffassung nach mind. Folgendes ge-
währleistet sein:  

 Vorgabe einheitlicher Leitlinien, an denen sich die kommunalen Gebührensat-
zungen orientieren müssen. 

 Ungleiches muss ungleich behandelt werden;  
von einer Einzelperson, die sich mit vier anderen ein Zimmer teilt und mit vielen 
Bad/WC und Küche, kann nicht innerhalb eines Landkreises dieselbe Gebühr 
verlangt werden, wie von einer Einzelperson, die ähnlich einer WG nur mit we-
nigen Schlaf, Sanitär- und Kochgelegenheiten teilt oder sogar in einer eigenen 
Wohnung (auch das gibt es!) wohnt. Auch darf für Unterkünfte, in denen noch 
nicht einmal Decken und Türen die Privatsphäre gewährleisten oder die baulich-
räumliche Situation aus anderen Gründen äußerst schlecht ist, nicht dieselbe 
Gebühr erhoben werden wie für Unterkünfte in besserem Zustand bzw. mit bes-
serer Ausstattung.  

 Die Gebietskörperschaften müssten verpflichtet werden, ihre jeweiligen Gebüh-
renkalkulationen offenzulegen und zwar spätestens mit der ersten Erhebung der 
Gebühren gegenüber den Betroffenen sowie bei jeder Gebührenänderung.  

 Das Land sähen wir in der Verantwortung, nicht nur alle Satzungen zu kennen, 
sondern auch ihre Einhaltung sowie v. a. die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der 
Gebührenkalkulationen regelmäßig zu überprüfen – und zwar in Anwendung der 
im Beschluss des VGH München vom 16.05.2018 - 12 N 18.9 aufgestellten Kri-
terien für ansatzfähige Kostenpositionen. Fehlerhafte Kalkulationen müssten 
rückwirkend mindestens für sog. Selbstzahler*innen von Amts wegen korrigiert 
werden.16 

 
Sofortigen Handlungsbedarf sieht die Liga Hessen bei der AsylbLG-Leis-
tungsgewährung in Gemeinschaftsunterkünften aufgrund der Corona-Pande-
mie. 
Die Liga Hessen fordert darüber hinaus, dass ab sofort, rückwirkend und für die 
weitere Dauer der corona-bedingten Kontaktbeschränkungen für Alleinstehende in 
Gemeinschaftsunterkünften AsylbLG-Leistungen nach Regelbedarfsstufe 1 (statt 
Regelbedarfsstufe 2) gewährt werden. Dies müsste unabhängig vom LAG geregelt 
werden. Nur so kann insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie und der Kon-
taktbeschränkungen ein menschenwürdiges Existenzminimum gewährleistet wer-
den, sowohl für Menschen im Leistungsbezug als auch für Selbstzahlende.  
An dieser Stelle sehen wir das HMSI in der Verantwortung, eine entsprechende 
Vorgabe per Erlass zu verfügen. 

                                                 
16 Siehe dazu auch bereits unsere Stellungnahme zum LAG im Rahmen der Evaluierung 
ablaufender Gesetze vom 27.02.2019, S. 3f.  
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In Abs. 1 Nr. 3 ist vorgesehen, dass über die Satzungen „Näheres“ über die Been-
digung des Nutzungsverhältnisses geregelt werden könne – offenbar über die oh-
nehin schon geringen Hürden für eine Beendigung nach § 5 hinaus.  
Damit werden den Gebietskörperschaften zusätzliche, nicht näher bestimmte Auflö-
sungsmöglichkeiten über ihre Satzungen zugebilligt.  
 

Die Liga Hessen fordert die Streichung von § 5a Abs. 1 Nr. 3. 

Die den Gebietskörperschaften zusätzlich eingeräumte Regelungskompetenz zur 
Festlegung weiterer Auflösungsbestimmungen kann unseres Erachtens – da Min-
deststandards weiterhin nicht definiert werden – dazu führen, dass selbst die niedri-
gen Standards des § 5 zur Beendigung unterschritten werden (wieder einseitig zu-
ungunsten der Bewohner*innen). Eine derart unabsehbare Erweiterung von Been-
digungstatbeständen zusätzlich zu § 5 lehnen wir daher ab.  

 
 
2.6 Zu § 7 Erstattung von Aufwendungen 
Dass Gebietskörperschaften erhöhte und dynamisierte Pauschalen für die Aufwen-
dungen der Aufnahme und Unterbringung erhalten sollen, begrüßen wir. Auch die 
eindeutige Kopplung der Erstattung an den Bezug von AsylbLG-Leistungen ist zu 
begrüßen, da damit klargestellt wird, dass bei Selbstzahler*innen, die kein AsylbLG 
erhalten, die große Pauschale gegenüber dem Land Hessen nicht mehr geltend 
gemacht werden kann. 
 

Die Aufzählung der Personengruppen, für die nach § 7 Abs. 1 Satz 1 ein Integ-
rationsgeld gezahlt wird, müsste ergänzt werden um: 

 Asylberechtigte nach § 25 Abs.1 AufenthG: 
Asylberechtigte sind – da auch sie eine Flüchtlingsanerkennung haben17 – inter-
national Schutzberechtigte und unterliegen genauso der Verpflichtung der 
Wohnsitznahme.18 Während für Personen mit internationalem Schutzstatus (AE 
nach 25 Abs. 2 AufenthG) sowie mit Feststellung eines nationalen Abschie-
bungsverbot (AE nach § 25 Abs. 3 AufenthG) explizit ein Integrationsgeld vor-
gesehen wird, ist dies derzeit für Asylberechtigte nicht der Fall. Letztlich ist ihre 
Situation hinsichtlich der zu bewältigenden Integrationsanforderungen und not-
wendigen Unterstützungsbedarfe identisch mit jener anderer Schutzberechtig-
ter. Wir gehen daher davon aus, dass es sich hierbei lediglich um ein redaktio-
nelles Versehen handelt und regen in jedem Fall die Ergänzung an.  

 Personen, die im Rahmen des Familiennachzugs zu Schutzberechtigten nach-
ziehen (mit Visum/AE nach Abschnitt 4): 
Auch nachreisende Familienangehörige von jenen Schutzberechtigten, die unter 
§ 1 Nr. 9 (mit AE nach § 25 Abs. 1-3 AufenthG) fallen und noch einer Wohn-
sitzauflage unterliegen (siehe Ausführungen zu § 1, S. 4f.) benötigen soziale 
Betreuung (ebenso wie Asylberechtigte). Auch für sie müsste deshalb unseres 
Erachtens ein Integrationsgeld gezahlt werden. 

                                                 
17 § 2 Abs. 1 AsylG verweist ebenso wie § 3 Abs. 1 AsylG auf die Genfer Flüchtlingskonven-
tion. Er lautet: „Asylberechtigte genießen im Bundesgebiet die Rechtsstellung nach dem 
Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge.“  
18 siehe Erlass des HMdIS v. 24.08.2017 zum „Vollzug des Integrationsgesetzes; Verfahren 
zur Regelung des Wohnsitzes von Personen, die nach § 12 a Abs. 1 des AufenthG einer 
Verpflichtung zur Wohnsitznahme in Hessen unterliegen“ 
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Wir hoffen, dass unsere Anmerkungen im Gesetzgebungsverfahren Berücksichti-
gung finden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Stefan Gillich Lea Rosenberg 
Vorsitzender des Liga-AK 2 stv. Vorsitzende des Liga-AK 2 
„Armut, Migration und Soziale Integration“ 

Anlage: Stellungnahme der Liga Hessen zur Evaluation der Verteilungs- und Unterbrin-
gungsgebührenverordnung (VertUGebVO) vom 22.05.2020 
 
 

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e. V. ist der Zusammenschluss der 
sechs hessischen Wohlfahrtsverbände. Sie vertritt die Interessen der hilfebedürftigen und 
benachteiligten Menschen gegenüber der Politik ebenso, wie die Interessen ihrer Mitglieds-
verbände. Mit ca. 7.300 Einrichtungen und Diensten sind die Mitgliedsverbände ein bedeu-
tender Faktor für die Menschen, für eine soziale Infrastruktur und für die Wirtschaft in Hes-
sen. 
Nah an den Menschen und ihren Bedürfnissen wissen die rund 113.000 beruflich Beschäf-
tigten und rund 160.000 ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen in Pflegeinrichtungen, Behinder-
teneinrichtungen, Werkstätten, Tagesstätten, Bildungsstätten, Beratungsstellen, in den Früh-
förderstellen, ambulanten Diensten und anderen Einrichtungen um die sozialen Belange und 
die realen Rahmenbedingungen in Hessen. Diese Kenntnisse bringt die Liga in die polit i-
schen Gespräche auf Landesebene und mit Verhandlungspartnern und Kostenträgern ein.  

 

mailto:info@liga-hessen.de
http://www.liga-hessen.de/

